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1067 der Beilagen zu denstenographisrhen Protokollen desN ationalratesXHI.GP 

25. 2. 1974 

Regierungsvorlage, 

CONVENTION SUR ~LA LEGITIMATION 
. ... PAR MARIAGE . 

Les Etats signataires. de la pn!se:nt~ Convention, 
membres de la Commission Internationale de 
l'Etat Civil, desireux de favoriser par l'adoption 
de regles uniformes la legitimation des. enfants 
naturels ainsi quela reconnaissance et la pu
bli~ite des legitimations interven:ues' a l'etranger, 
sont cop-venus des di~positions suivante,s :," 

TITRE PREMIER 

, Article premier 
Lorsque, selon les dispositions' dedroit' interne 

de la loi nationale du pere ou de la mere, le mariage 
de ceux-ci a pour consequence la legitimation 
d'un enfant naturel, cette legitimation est valable 
dans les Etats contractants. 

Cette regle s'applique tant aux legitimations 
resultant de la seule celebration du mariage qu'aux 
legitimations constatees ulterieurement par une 
decision judiciaire. 

Article 2 

Toutefois lors de la signature, de la notifi
cation prevue a l'article 11 ou de l'adhesion, 
chaque Etat contractant pourra se reserver le 
droit de ne pas tenir la legitimation pour valable: 

a) s'il est etabli que l'enfant n'est pas ne de 
ceux qui l' ont legitime ; ~~ 

b) si sa ,loi :!J.e reconnait pas la validite du 
mariage celebre sur son territoire; 

c) si sa loi ne re~onnait pas la vaIidite du 
mariage de sonressortissant.; 

d) ou si l'enfant ne d'un de ses res~ortissants 
est adulterina l'egard de celui-ci. 

(überset;z ung) 

ÜBEREINKOMMEN ÜBER DIE LEGITI
MATIONÜURCH ' NACHFOLGENDE 

EHE 
Die UnterZeich~erstaaten dieses üb~rei~kom~ 

mens, Mitgiieder der Internation:~len Kö~~issi~n 
für das Zivilstandswesen, 

in dem Wunsch, die Legitimation.unehelicher 
Kinder sowie die .Anerkennung 'uhddieEintra~ 
gung 'von Legitiinationen,die, im "Aushnd ein
getreten sind, durch die Annahme einheitlicher 
Regeln. zu' erleichtern, 

haben folgendes vereinbart: 

ABSCHNITT I 

. Artikel 1 , . 
Hat nach den innerstaatlicheriBestimmungerr 

des Heimatrechts des' Vaters oder detMutter 
deren' Ehe die Legitimation eInes 'vorehelichen 
Kirides zur Folge, so ist diese Legitimation in den 
Vertragsstaaten wirksam. 

Der Absatz 1 gilt sowohl für Legitimationen, 
die sich aus der Eheschließung selbst ergeben, 
als auch für solche, die nachträglich' durch eine 
gerichtliche Entscheidung festgestellt werden.' 

Artikel 2 ' 

Jeder Vertragsstaat kann sich jedoch bei der 
Unterzeichnung, der im Artikel 11 vorgesehenen 
Notifikation oder dem Beitritt das Recht vor
behalten, die Legitimation nicht als wirksam 
anzusehen, ' 

a) wenn bewiesen ist, daß das Kind nicht von 
denjenigen abstammt, die es legitimiert 
haben; 

b) wenn die in seinem Hoheitsgebiet g~schlos
sene Ehe nach seinem Recht nicht zustande 
gekommen oder nichtig ist; 

c) wenn die Ehe eines Angehörigen ,dieses 
Staates nach dessen Recht nicht zustande 
gekommen oder nichtig ist; . 

cl) oder wenn das von einem seiner Staats~ 
angehörigen abstammende Kind diesem 
gegenüber ein Kind aus einem Ehebruch 
ist. 
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2 1067 der Beilagen 

Ce droit ne pourra pas etre exerce dans le cas 
Oll la' loi interne de cet Etat n'interdirait pas une 
teIle legitimation. 

Artic1e 3 

La .validite d'une legitimation conforme aux 
dispositions de droit interne de la loi nationale 
du pere ou de la mere ne peut etre deniee, meme 
au nom de l'ordre public, dans d'autres conditions 
que ce11es prevues a l'articlc; 2. 

Article 4 

Les decisions intervenues dans les litiges 
englfges en application .de l'article 2 ne peuvent 
etre invoquees que sur le territoire de l'Etat 
contractant Oll elles ont ete rendues. 

Artic1e 5 

Les dispositions qui precedent sont applicables 
a l'egard de tous les Etats, memes non-contrac
tants. Elles ne mettent pas obstacle a l'appli
cation des regles en vigueur dans les Etats con
tractants qui seraient plus favorables a la legiti
mation. 

Artic1e 6 

Lorsque l'acte de naissance de l'enfant a ete 
dresse ou transcrit par l'officier de l'etat civil 
de l'un des Etats contractants, cet officier men
tionne la legitimation dans ses registres apres 
qu'il aura ete verifie par lui-meme ou par l'auto
rite dont il depend,que les conditions prevues 
par la presente Convention sont remplies. 

Cette inscription ne peut etre subordonnee 
a aucune procedure judiciaire prealable de recon
naissance. Il en est ainsi alors meme qu'ils 
s'agirait d'une legitimation constatee apres ma
riage par decision judiciaire. 

TITRE II 

Artic1e 7 

Lorsqu'un mariage a ete ceIebre dans l'un 
des Etats contractants et que les epoux ont 
declare qu'ils avaient un ou des enfants communs 
dont l'acte de naissance a ete dresse ou transcrit 
sur le territoire d'un autre Etat contractant, 
l'officier de l'etat civil du lieu du mariage, ou 
toute autre autorite competehte, adresse direc
tement, ou par la voie diplomatique, a l'officier 
de l'etat civil du lieu Oll l'acte de naissance a ete 
dresse ou transcrit un avis en vue de la mention 
de la. legitimation qui pourrait resulter de ce 
mariage. A cet' avis sont jointes. les pieces 
justificatives dont il dispose. Quand la legitimation 
a ete constatee apres mariage par une decision 

Der Vorbehalt kann nicht gemacht werden, 
wenn das innerstaatliche Recht des betreffenden 
Staates eine solche Legitimation nicht verbietet. 

Artikel 3 

Die Wirksamkeit einer nach den innerstaat
lichen Bestimmungen des. Heimatrechts des 
Vaters oder der Mutter eingetretenen Legitima
tion kann unter anderen Voraussetzungen, als 
im Artikel 2 vorgesehen, nicht verneint werden, 
auch nicht unter Berufung auf die öffentliche 
Ordnung. 

Artikel 4 

Entscheidungen, die in Streitigkeiten auf Grund 
der Anwendung des Artikels 2 ergehen, können. 
nur im Hoheitsgebiet des Vertrags staates geltend 
gemacht werden, in dem sie ergangen sind. 

Artikel 5 

Die vorstehenden Bestimmungen sind gegen
über allen Staaten, setbst Nichtvertragsstaaten, 
anzuwenden. Sie stehen der Anwendung anderer 
in den Vertragsstaaten geltender Regeln nicht 
entgegen, die für die Legitimation günstiger sind. 

Artikel 6 

Ist der Geburtseintrag eines Kindes durch den 
Standesbeamten eines Vertragsstaates errichtet 
oder übertragen worden, so vermerkt dieser 
Standesbeamte die Legitimation in' seinen IJer
sonenstandsbü~ern, nachdem er' selbst oder die 
Behörde, an deren Entscheidung er gebunden .ist, 
festgestellt hat, daß die in diesem übereinkom
men festgesetzten Voraussetzungen erfüllt sind. 

Die Eintragung der Legitimation darf von 
keinem vorausgehenden gerichtlichen Anerken
nungsverfahren abhängig gemacht werden. Das 
gleiche gilt, wenn es sich um eine Legitimation 
handelt, die nach der Eheschließung durch ge
richtliche Entscheidung festgestellt worden ist. 

ABSCHNITT II 

, Artikel 7 

Ist die Eh,e in einem der Vertragsstaaten ge
schlossen worden und haben die Ehegatten er
klärt, ein oder mehrere gemeinsame Kinder zu 
haben, deren Geburtseintrag im Hoheitsgebiet 
eines anderenVertragsstaates errichtet oder über
tragen worden ist, so macht der Standesbeamte 
des Eheschließungsorts oder jede andere zustän
dige Behörde dem Standesbeamten des Ortes, wo 
der Geburtseintrag errichtet oder übertragen 
worden ist, unmittelbar oder auf diplomatischem 
Weg eine Mitteilung, um ihm die Anmerkung 
der Legitimation zu ermöglichen, die sich aus 
der Ehe ergeben könnte. Dieser Mitteilung sind 
die ihm zur Verfügung stehenden Belege beizu-
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judiciaire, l'avis est transmis a la diligence du 
ministere public ou de toute autre autorite 
publique competente. 

Les avis sont rediges selon une formule plu
rilingue dont le modele est annexe a la presente 
Convention. Ces avis ainsi· que les pieces jointes 
sont dispenses de toute legalisation sur les 
territoires respectifs des Etats contractants. 

Article 8 

Les extraits de l'acte de naissance d'un enfant 
legitime doivent etre etablis comme s'ils con
cernaient un enfant legitime, sans faire apparaitre 
la legitimation. 

Ardcle 9 

fügen. Ist die Legitimation nach der Eheschlie
ßung durch gerichtliche Entscheidung festgestellt 
worden, so ist die Mitteilung auf Veranlassung 
der Staatsanwaltschaft oder der sonst zuständigen 
Behörde zu machen. . 

Für die Mitteilungen ist ein mehrsprachiges 
Formblatt nach dem Muster zu verwenden, das 
diesem übereinkommen beigefügt ist. Diese Mit
teilungen und die beigefügten Belege sind in den 
Hoheitsgebieten der Vertragsstaaten von jeder 
Beglaubigung befreit. 

Artikel 8 

Die Auszüge aus dem Geburtenbuch eines 
legitimierten Kindes sind so zu errichten, als 
beträfen sie ein eheliches Kind; sie dürfen die 
Legitimation nicht erkennen lassen. 

Artikel 9 

L'application du present Titre n'est pas limi!ee Die Anwendung dieses Abschnitts ist nicht auf 
aux ressortissants des Etats contractants. die Staatsangehörigen der Vertragsstaaten be

schränkt. 

TITRE III ABSCHNITT III 

Article 10 A.rtikel 10 

Au sens de lapresente Convention il faut Im Sinn dieses übereinkommens ist unter dem 
entendre par loi nationale d'une personne, la Heimatrecht einer Person das Recht des Staates 
loi de l'Etat dont ellt est ressortissante ou, s'il zu verstehen, dem sie angehört, oder, falls es 
s'agit d'un n:fugie ou d'un apatride, cellequi sich um einen Flüchtling oder einen Staatenlosen 
regit son statut. personnel. handelt, das Recht, das sein Personalstatut be

Pour l'application de la presente Convention 
sont assimiles aux· ressortissants d'un ·Etat les 
refugies et les apatrides dont le statut personnel 
est regi par la loi dudit Etat. 

Article 11 

Les Etats contractants notifieront au Conseil 
Federal Suisse l'accomplissement des procedures 
requises par leur Constitution· pour. rendre 
applicable sur leur territoire la presente 
Convention. 

Le Conseil Federal SiJisse avisera les Etats 
contractants et ·le Secretaire General de la Com
mission Internationale de FEtat Civil de toute 
notification au sens de l'alinea precedent. 

Article 12 

La presente Convention ·entrera en vigueur 
a compter du trentieme jour sulvant la date du 
depot de la deuxieme notification et prendra, 
des lors, effet entre les deux Etats ayant accompli 
cette formalite. 

Pour chaque Etat contractant, accomplissant 
posterieurement la formalite prevue a l' article 
precedent, la presente Convention prendra effet 
a compter du trentieme jour suivant la date 
du depot de sa notification. 

stimmt. 
Für die Anwendung dieses übereinkommens 

sind den Staatsangehörigen eines Staates die 
Flüchtlinge und die Staatenlosen gleichgestellt, 
deren Personalstatut durch das Recht dieses 
Staates bestimmt wird. 

Artikel 11 

Die Vertragsstaaten notifizieren dem Schweize
rischen Bundesrat den Abschluß des Verfahrens, 
das nach ihrem Verfassungs recht für die Anwen
dung dieses übereinkommens in ihrem Hoheits
gebiet erforderlich ist. 

Der Schweizerische Bundesrat setzt die Ver
tragsstaaten und den Generalsekretär der Inter~ 
nationalen Kommission für das Zivilstandswesen 
von den Notifikationen im Sinn des Absatzes 1 
in Kenntnis. 

Artikel 12 

Dieses. übereinkommen tritt am dreißigsten 
Tag nach Hinterlegung der zweiten Noti,fibtion 
in Kraft; es wird von diesem Zeitpunkt an für 
die beiden Staaten wirksam, die diese Förmlich
keit erfüllt haben. 

Für jeden Vertragsstaat, der die im Artikel 11 
vorgesehene Förmlichkeit später erfüllt, wird 
dieses übereinkommen am dreißigsten Tag nach 
Hinterlegung seiner Notifikation wirksam. 
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4 1067 der ~eilagen 

Article 13 

Chaque Etat pourra; lors de lasignature, de la 
notification ou de l'adhesion, declarer qu'il 
ne s'engage pas a appliquer les dispositions du 
Titre premier de la presente Convention. 

Tout Etat qui a fait une declaration conforme
ment aux dispositions de l'alinea 1"' du present 
article, pourra,· par la suite, declarer atout 
moment, par ilOtification adressee au Conseil 
Federal Suisse, qu'il s'engage egalement a appli
quer les dispositions du Titre premier de la 
presente Convention. 

Le Conseil Federal Suisse avisera de cette 
notification chacun des Etats contraetants ~t le 
Secretaire Gene~al de la Commission Internatio
nale de l'Etat Civil. 

La declaration prevue a l'alinea 2 du present 
article produira effet a compter du trentieme jour 
suivant la date a laquelle le Conseil Federal 
Suisse· aura re~u ladite notification.-

Article 14 

Les reserves viseesa l'article 2 peuvent etre 
retirees totalement. ou partiellement atout 
moment. Le rctrait sera notifi~ au Conseil Federal 
Suisse. 

Le Conseil Federal Suisse avisera les Etats 
contraetants et le Secretaire General de la Com
mission Internationale· de l'Etat Civil de toute 
notification au sens de l'aJinea precedent. 

Article 15 

La presente Convention s'applique de plein 
droit sur toute l'etendue du territoire metro
politain de chaque Etat contractant. 

Tout Etat pourra, lors de la signature, de la 
notification, de l'adhesion ou ulterieurement, 
declarer par notification adressee au Conseil 
Federal Suisse que les dispositions de la presente 
Convention seront applicables a l'un ou plusieurs 
de ses territoires extra-metropolitains, des Etats 
ou des territoires dont il assume la responsabilite 
internationale. Le Conseil Federal Suisse avisera 
de cette derniere notification chacun des Etats 
contraetants et le Secretaire General de la Com
mission Internationale de l'Etat Civil. Les dis
positions de la presente Convention devien
dront applicablesdans le ou les territoires 
designes dans lanotification k. soixantieme jour 
suivant· la date· a laquelle le Conseil Federal 
Suisse aura re~u ladite notification. 

Tout Etat qui a fait une declaration, confor
mement aux dispositions de l'alinea 2 du present 
article,pourra, par la suite, declarer atout 
moment, par notification adressee au Conseil 
Federal Suisse, que la presente Convention 
ces sera d'etre applicable a l'un ou plusieurs des 
Etats ou territoires designes dans la declaration. 

Artikel 13 

Jeder Staat kann bei der Unterzeichnung, der 
Notifikation oder dem Beitritt erklären, daß er 
sich nimt verpflichtet, den Abschnitt I anzuwen
den. 

Jeder Staat, der eine Erklärung nam Absatz 1 
abgegeben hat, kann .später jederzeit durch eine 
an den Schweizerischen Bundesrat gerichtete 
Notifikation erklären, daß er sich verpflichtet, 
auch den Abschnitt I anzuwenden. . 

_ Der Schweizerische Bundesrat setzt alle Ver
tragsstaaten und den Generalsekretär der Inter
nationalen Kommission für das Zivilstandswesen 
von dieser Notifikation in Kenntnis .. 

Die im Absatz 2 vorgesehene Erklärung wird 
am dreißigsten Tag· nach Eingang der Notifi
kation beim Schweizerischen Bundesrat wirksam. 

Artikel 14 

Die im Artikel 2 vorgesehenen Vorbehalte 
können jederzeit ganz oder zum Teil zurück
genommen werden. Die Zurücknahme wird dem 
Schweizerischen B\lndesrat notifiziert. 

. Der Schweizerische Bundesrat setzt die Ver
tr~gsstaaten und den Generalsekretär der Inter~ 
nationalen Kommission für das Zivilstandswes·en 
von den Notifikationen 1m Sinn des Absatzes 1 
in -Kenntnis. 

. Artikel 15 

Dieses übereinkommen gilt ohne -weiteres für 
das gesamte Mutterland jedes Vertragsstaates. 

Jeder Staat kann bei der Unterzeichnung, der 
Notifikation, dem Beitritt oder später durm eine 
an den Schweizerischen Bundesrat gerichtete 
Notifikation erklären, daß dieses übereinkom
men auf eines oder mehrere seiner Hoheitsgebiete 
außerhalb des Mutterlandes oder auf Staaten 
oder Hoheitsgebiete anzuwenden ist, deren inter
nationale Beziehungen er wahrnimmt. Der 
Schweizerische Bundesrat setzt alle Vertrags
staaten und den Generalsekretär der Internatio
nalen Kommission für das Zivilstandswesen von 
dieser Notifikation in Kenntnis. In· den in der 
Notifikation bezeichneten Hoheitsgebieten ist 
dieses übereinkommen vom sechzigsten Tag an 
nach Eingang der Notifikation beim Schweize-
rischen Bundesrat anzuwenden. -

Jeder Staat, der eine Erklärung nach Absatz 2 
abgegeben hat, kann später jederzeit durch eine 
an den Schweizerischen Bundesrat gerichtete 
Notifikation erklären, daß dieses übereinkom~ 
men auf einen oder mehrere in. der Erklärung 
bezeichnete Staaten oder Hoheitsgebiete nicht 
mehr anzuwenden is.t. -
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1067 der :Beilagen 

Le Conseil Federal Suisse avisera de la nouvelle 
notification chacun des Etats contractants et le 
Secretaire General de la Commission Internationale 
de l'Etat CiviI. 

La Convention cessera d'etre applicable au 
territoire vise le soixantieme jour suivant la 
date' a laquelle le Conseil Federal Suisse aura 
res:u ladite notification. 

Artic1e 16 

Tout Etat membre du Conseil de l'Europe 
ou de la Commission Internationale de l'Etat 
Civil pourra adherer a la presente Convention. 
L'acte d'adhesion sera depose aupres du Conseil 
Federal' Suisse. Celui-ci" aVlsera chacun des 
Etats contractants et le Secretaire General de la 
Comm:ission Internationale de l'Etat Civil de 
tout dep6t. d'acte d'adhesion.' La Convention 
entrera en vigueur, pour l'Etat adherent, le 
trentieme jour suivant la date du dep6t de l'acte 
d'adhesion. 

Le 'dep6tde l'acte d'adhesion ne pourra avoir 
lieu qu'apres l'entree en vigueur de la presente 
Convention. 

Artic1e 17 

La presente Convention demeurera en vigueur 
sans limitation de duree. Chacun des Etats 
contractants aura toutefois la faculte de la de
non cer en tout temps au moyen d'une notification 
adressee par ecrit au Conseil Federal Suisse, 
qui en informera les autres Etats contractants 
et le Secretaire General de la Commission Inter
nationale de l'Etat Civil. 

Cette faculte de denonciation ne pourra etre 
exercee avant l'expiration d'un delai d'un an 
a compter de la notification prevue a l'article 11 
ou de l'adhesion. 

La denonciation produira effet a compter d'un 
delai de six mois apres la date a laquelle le Conseil 
Federal Suisse aura re<;u la notification prevue 
a l'alinea premier du present article. 

EN' FOI DE QUOI les representants soussi
. gnes, dum:ent autorises a cet effet, ont signe la 
presente Convention. 

FAlT a Rome, le 10 septembre 1970, en un 
seul exemplaire qui sera depose dans les archives 
du Conseil Federal Suisse et dont une copie 
certifiee conforme sera remise par la voie diplo
matique a chacun des Etats contractants et au 
Secretariat General de la Commission Inter
nationale de l'Etat Civil. 

Der Schweizerische Bundesrat setzt alle Ver
tragsstaaten und den Generalsekretär der Inter
nationalen Kommission für das Zivilstandswesen 
von der neuen Notifikation in Kenntnis. 

Für das in der Notifikation bezeichnete 
Hoheitsgebiet ist das übereinkommen mit dem 
sechzigsten Tag nach Eingang der Notifikation 
beim Schweizerischen Bundesrat nicht mehr an
zuwenden. 

Artikel 16 

Jeder Mitgliedstaat des Europarats oder der 
Internationalen Kommission für das Zivilstands
wesen kann diesem übereinkommen beitreten. 
Die Beitrittsurkunde wird beim Schweizerischen 
Bundesrat hinterlegt. Dieser setzt alle Vertrags
staaten und den Generalsekretär der Internatio
nalen Kommission für das Zivilstandswesen von 
der Hinterlegung der Beitrittsurkunde in Kennt
nis. Das übereinkommen tritt für den beitreten
den Staat am dreißigsten Tag nach Hinterlegung 
der Beitrittsurkunde in Kraft. 

Eine Beitrittsurkunde kann erst hinterlegt 
werden, nachdem dieses übereinkommen in 
Kraft getreten ist. 

Artikel 17 

. Dieses übereinkommen gilt für unbegrenzte 
Zeii:. Jeder Vertragsstaat kann es aber jederzeit 
durch eine an den Smw:eizerischen Bundesrat ge
richtete schriftliche Notifikation kündigen; dieser 
setzt die anderen Vertragsstaaten und den Gene
ralsekretär der IriternationalenKommission für 
das Zivilstandswesen davon in Kenntnis. 

Dieses Kündigungsrecht kann erst nach Ablauf 
eines Jahres, gerechnet vom Tag der im Artikel 11 
vorgesehenen Notifikation oder des Beitritts, 
ausgeübt werden. 

Die Kündigung wird sechs Monate nach dem 
Tag wirksam, an dem der Schweizerisme Bundes
rat die im Absatz 1 vorgesehene Notifikation 
erhalten hat. 

, ZU URKUND dessen. haben die unterzeich
neten, hierzu gehörig bevollmächtigten Vertreter 
dieses übereinkommen unterschrieben. 

GESCHEHEN zu Rom, am 10. September 
1970, in einer U rsmrift, die im Schweizerischen 
Bundesarchiv hinterlegt wird; jedem Vertrags
staat und dem Generalsekretär der Internatio
nalen Kommission für das Zivilstandswesen wird 
auf diplomatismem Weg eine beglaubigte Ab
smrift i,ibermittelt. 
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6 1067 der, Beilagen 

ANNEXE 

ANLAGE 

Avis prevu par l'article 7 de la Convention sur la legitimation par mariage signee a ................ . 

le ................................................... . 

Mitteilung nach Artikel 7 des Übereinkommens über die Legitimation durch nachfolgende Ehe, 

geschlossen in am •••••••••••••••••••••••••••• 0"' 

Y<X[J.OU {ntoypotcpdcr1)<; Ei<;... . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . .. ,,~v ................. ,; ............. . 

Comunicazione prevista dall'art. 7 dc:lla Convenzione sulla legittimazione per susseguente matri-

monio firmata a 

il .............. " ................. . 

Kennisgeving ingevolge artikel 7 van de overeenkomst inzake wettiging door huwelijk getekend 

te .•..... .' ........................................... op ............................. . 

tarihinde ............................. ,da 

imzalanml§ evlenme ile nesep düzeltmesi hakkinda ki sözle§menin 7 nci da meddesiyie öngörüle~ 

bildirim. 
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I. Renseignements concernant les parents de l'enfant 
Angaben über die Eltern des Kindes 
IIA1)pocpopttXt &rpopWall.L EEc; TOU; yOV€~~ 't'oü 't"EXVOU 

Notizie sui genitori 
Gegevens betreffende de ouders van het kind 
C;ocugun ana babasl ilgili bilgiler 

1. Lieu et date du mariage 

2. 

3. 

4. 

Ort und Tag der Eheschließung 

T67toc;; XCXL XpOVOAOYLIX "o\) YOCfLoU 
Luogo e data del matrimonio 
Plaats en datum van het huwelijk 
Evlenme yeri ve tarihi 

Nom de famille 
Familienname 

'E7twVUfLOV 
Cognome 
Familienaam 
Soyadl 

Prenoms 
Vornamen 

'Ov6fLOC't"IX 
Nome 
Voornamen 
Adi 

Nationalite 
Staatsangehörigkeit 

'Ieocyevz~1Y. 

Cittadinanza 
Nationaliteit 

Vatanda§ltgl 

(*) Nom de jeune fille 
Mädchenname 
llIX"PLXOV Z7tWVUfLOV ()(u't"'YjC; 
Cognome da ragazza 
Meisjesnaam 
Klzlik soyadl 

(**) avant le mariage 
vor der Eheschließung 
llp6 't"o\) YOCfLoU 
prima del matrimonio 
voor het huwelijk 
evlenmeden önce 

\ 

Pere 
Vater 

llIX"~p 
Padre 
Vader 
Baba 

Mere (*) 
Mutter 
M~'t""lP . 
Madre 
Moeder 
Ana 

(**) 

7 
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8 1:067 der B'eihigen 

5. Eventuellement lieu et date du pre
cedent mariage 
Gegebenenfalls Ort und Tag der vor-" 
hergehenden Ehe 

'Eva€Xo[J.~v(')~ 1:'67t0~ xoc( XpOVOAOY[OC 
7tpm):'(Ou[J.EVOU yIX[J.OU 

Eventualmente luogo e data del pre
cedente matrimonio 
Eventueel plaats en datum van het 
vorige huwelijk 
Muhtemel önceki evlenmenin yeri ve 
tarihi 

6. Lieu et date de dissolution de ce 
precedent mariage par : 
deces 
divorc~ 
annulation 

Ort und Tag der Auflösung der vor
hergehenden Ehe durch: 
Tod 
Scheidung (Aufhebung) 
Nichtigerklä~ung 

T67t0~ XOCL XpOVOAOY[OC M(j€w~ 1'0;) 
7tPO"IJYOU[J.EVOU 1:'OU1:'OU aLIX: 

6ocv& .. ou 
aLIX~UY[OU 
&.xupw(jew~ 

Luogo e data di scioglimento di tale 
precedente matrimonio per: 
decesso 
divorzio 
annullamento 

Plaats en datum van ontl;>inding van 
dat vo~ige huwelijk door: 
overlijden 
echtscheiding 
nietigverklaring 

Bu önceki evlenmenin zeval tarihi 
ve yeri: 
Ölümle 
Bo§anma ile 
Fesih ve iptalle 

1067 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)8 von 16

www.parlament.gv.at



11. Renseignements concernant l'enfant 
Angaben über das Kind 

1067 der .Beilagen 

IIA'YJPocpopLlX.t &cpopwO'lX.t e1~ 't"6 't"ElWOU 
Notize sul figlio 
Gegevens betreffende het Kind 
<;:ocuga ait bilgiler 

7. N om de famille 
Familienname 

'E1t6>vu!loU 
Cognome 
Familienaam 
Soyadl 

8. Prenoms 
Vornamen 

'OVO!lIX.'t"1X. 
Norne 
Voornamen 
Adi 

9. Lieu et date de naissance 
Geburtsort und -tag 

T 07tO~ XIX.( XPOVOAOY(IX. YI1:W~O'I1:W~ 
Luogo e data di nascita 
Plaats en datum van geboorte 
Dogum yeri ve tarihi 

10. Nationalite 
Staatsangehörigkeit 
'I6lX.y~vl1:tlX. 

Cittadinanza 
Nationaliteit 
Vatanda§hgl 

(*) avant le mariage des parents 
vor der Eheschließung der Eltern 

IIpo 't"oi) YIX!lOU 't"wv yov~wv 
prima de! matrimonio dei genitori 
voor het huwelijk van de ouders 
aha, babamn evlenmesinden önce 

9 

(*) 
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10 1067 der Beilagen 

11. Lieu et date de la reconnaissance (*) 

Ort und Tag der Anerkennung 

T61to.; xlXL XpovoAoyLIX 't'~.; 
&:VIXYVWPLOe:W'; 
Luogo e data deI riconoscimento da 
parte di 
Plaats en datum van de erkenning 
Tamma veri ve tarihi 

Pete 
Vater 

IIIXTIJp 
Padre 
Va der 
Baba 

Mere 
Mutter 

M~'t''YJP 
Madre 
Moeder 
Ana 

ur. Renseignements concernant la legitimation constatee apres mariage par decision judiciaire (*) 
Angaben über die nach der Eheschließung durch gerichtliche Entscheidung festgestellte 
Legitimation 

IIA'YIpo?op[a~ &:CPOPWcrlX~ d.; 't'~v VOfL~fL01tOL'YImV 't'~v ße:ßIXLOU, fL~v'YIv fLe:'t'&: 't'6v y&:fLoV 
a~&: a~xlXo't'~x~,; &:1t0CP&:(je:w~ 

Notizie sulla legittimazione dichiarata dopo il matrimonio da una decisione giudiziale 
Gegevens betreffende de wettiging vastgesteld na het huwelijk bij rechterlijke beslissing 
Mahkeme karan ile evlenmeden sonra sabit olmu§ nesep düzeltmesine ait bilgiler 

12. Lieu et date de la decision 
Ort und Tag der Entscheidung 

T61to.; xaL XpOVOAOY[1X 't'~~ &:itocp&:cre:W'; 

Luogo e data della decisione 
Plaats en datum van de beslissing 
Kararln yeri ve tarihi 

(*) .8'il Y a lieu 
zutreffendenfalls 

'E&:v EACtße: XWplX'J 
se de1 caso 
eventueel 
gerekiyorsa 
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1067 der Beilagen 

13. Date de la legitimation 
Tag der Legitimation 

XpovoAoyb: '!~~ VO!lL[L01t'O~~Ge;w~ 
Data del1a legittimazione 

Datum van de wettiging 
Nesep düze1tme tarihi 

IV. 14. Observations 
Bemerkungen 

XotPot'TIJP~GEL~ 
Osservazioni 
Opmerkingen 
Dü§ünce1er 

(**) lorsque cette date n'est pas celle du mariage 
falls dieser Tag nicht der Tag der Eheschließung ist 

"O'!otV ~ XpOVOAoYLOC Mv ELVOCL ~ '!ou YcXfLoV 
qualora tale data non sia quella del matrimonio 
indien deze datum niet met de datum van het huwelijk samenvalt 
eger but tarih evlenme tarihi degilse 

Lieu Date 
Ort Datum 

T61t'o~ XpOVOAoyLCl. 
Luogo Data 
Plaats Datum 
Yeri Tarihi 

Nombre de pieces justificatives annexees 
Anzahl der beigeschlossenen Belege 

Sceau 
Stempel 

:ScppotYL~ 
Timbro 

Zegel 
Mühür 

, ApLI.l!l6~ 'TWV auv1j[LfLEVWV aLXOCLOAOY1j'!\XWV EYYpcXCPW 
Numero dei documenti giustificativi allegati 

Aantal bijgevoegde bewijsstukken 
Eklerin sa YlSl 

(**) 

Signature 
Unterschrift 

Y7toypCl.CP~ 
Firma 

Handtekening 
Imza 

(acte de mariage;, documents de reconnaissance ; document de legitimation etc.) 
(Heiratsurkunde; Anerkennungsurkunden; Legitimationsurkunde usw.) 

(7tpa~L~ YcX[Lov' ~YYPCl.CPCl. &.VCl.YVWpLG;:W~· ~yypoccpov VO[LL[L07tOL~GEW~ X. '!. A.) 
(Atto di matrimonio; documenti di riconoscimento; documento di legittimazione etc.) 
(huwelijksakte; bewijs van de erkenning; bewijs van de wettiging enz.) 
(evlenme, talllma, nesep düzeltmesi belgeleri, varsa diger belgeler) 

11 

Les renseignements sont ecrits en caracteres latins, les dates en chiffres arabes, les mois sont representes 
par un chiffre d'apres leur rang dans l'annee. 
Die Angaben werden in lateinischen Buchstaben und die Daten in arabischen Zahlen geschrieben; 
die Monate werden durch eine Zahl gemäß ihrer Stellung im Jahr bezeichnet. 

At 7tA1jPOCPOPLot\ YPcXCPOV'!OCL [LE AOC'!LVLXOU~ XotPCl.x'!1jpot~, Cl.t XpOVOAOYLotL [LE &.potßLXO'J~, ot [L1jVE~ 
7totPLG'T<XV'T<XL aL' &.pL6[Lol.l x<X'TOC 'T~V GELpOCV 'TWV EV'T6~ 'TOU hou~. 
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12 1067 der Beilagen 

Le notizie sono scritte in caratteri latini, le äate in eifre arabe; i mesi sono indlcati con un numero 
secondo la lora progressione nell'anno. 
De tekst te stellen in Latijnse letters, de data in Arabische eijfers; de maanden worden aangeduid 
door een cijfer naar haar plaats in het jaar. 
BilglIer latin harfleri, tarihler arap harfleriyle, aylar yil i<;indeki siralarma göre rakamla yazllIrlar. 

Reserve de la Republique d'Autriche en vertu de l'article 2 

La Republique d' A utriche declare, en application de l' article 2, qu' elle se reserve le drolt 
de ne pas tenir la legitimation pour valable : 

a) s'il est etabli que l'enfant n'est pas ne de ceux qui l'ont legitime; 

b) si la loi aut.richienne ne reconnait pas la validite du mariage celebre sur le terri
toire autrichien; 

c) si la loi autrichienne ne reconnait pas la validite 
autrichien. 

(Übersetzung) 

du mariage d'un ressortissant 

Vorbehalt der Republik Österreich nach Artikel 2 

Die Republik tlste~reich erklärt in Anwendung des Artikels 2, daß sie sich das Recht vorbehält, die 
Legitimation nicht als wirksam anzusehen: 

a) wenn bewiesen ist, daß das Kind nicht von denjenigen abstammt, die es legitimiert haben; 

b) wenn die auf österreichischem Hoheitsgebiet geschlossene Ehe nach österreichischem Recht 
nicht zustande gekommen oder nichtig ist; 

c) wenn die Ehe eines österreichischen Staatsbürgers nach österreichischem Recht nicht zustande 
gekommen oder nichtig ist. 
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1067 der Beilagen 13 

Erläuterungen 

I. Allgemeiner Teil Nach einer Erörterung in mehreren Bürotagun-· 
1. Bei dem übereinkommen, dessen Ratifizie- gen der CIEC ist der Entwurf durch die Jahres

rung in die Wege geleitet werden soll, handelt hauptversammlung 1969 angenommen und an
es sich in mehrfacher Hinsicht um einen gesetz- läßlich der Jahreshauptversammlung 1970 am 
ändernden und gesetzesergänzeriden Staatsver~ 10. September 1970 in Rom. von allen Mitglied
trag .. Im materiellrechtlichen Teil I wird beson- staaten der CIEC, nämlich Belgien,BRD, Frank
dersder § 13 der 4. DVOEheG geändert, der reich, Griechenland, Italien, Luxemburg, Nieder
eine Rechtsanwendungsregel für die Legitimation lande, österreich, Schweiz und Türkei unter
durch nachfolgende Ehe enthält. Der verfahrens- zeichnet worden. Für die Republik österreich 
rechtliche Teil, der mit dem Art. 6 beginnt, nahm Univ.-Prof. Dr. Fritz Sc h w i n d·. die 
bringt besonders eine ergänzende Pflicht des Unterzeichnung vor. 
Standesbeamten .. zur Mitteilung. Das überein- Eine. gemeinsame deutsche. übersetzung des. 
kommen bedarf daher nach Art. 50 Abs.' 1 B-VG übereinkommens, dessen Urschrift in fr;J.nzösi
der Genehmigung des Nationalrats. scher Sprache abgefaßt ist, ~urde für österreich, 

Dagegen berührt keine Bestimmurig des über- die BRD und die Schweiz ausgearbeitet. Infolge 
einkommens verfassungsrechtliche Vorschriften. redaktioneller Schwierigkeiten konnten diese Ar-

Da sich das übereinkommen in der Hauptsache beiten erst vor kurzem abgeschlossen werden. 

Gemäß Art. 11 des übe'reinkommensnotifi
zieren die' Vertragsstaaten dem. Schweizerischen 
Bundemit den Abschluß des Verfahrens, das nach ' 
ihrem Verfassungsrecht für die Anwendung dieses 
übereinkommens in ihrem Hoheitsgebiet erfor
derlich ist. Bisher hat der Schweizerische Bundes
rat den Eingang derartiger Notifikationen noch 
nicht mitgeteilt. Das übereinkommen ist daher 
gemäß seinem Artikel 12 noch nicht in Kraft 

darin erschöpft, eine Rechtsanwendungsregel für 
die Legitimation durch nachfolgende Ehe zu 
schaffen und zusätzliche Pflichten des Standes~ 
beamten zu begründen, die aber in keiner Weise 
mit den Grundsätzen des österreichischen Per
sonenstandsrechts im Widerspruch stehen, bedarf 
es weder einer speziellen Transformation noch 
eines Durchfühtungsgesetzes. Das betrifft beson
ders auch den Art. 7 Abs. 2, der eine Mitteilung 
von Standesbeamten zu Standesbeamten vorsieht. 
Diese Mitteilung kann, wie es im Vertrag heißt, getreten. 
unmittelbar oder auf diplomatischem Weg vor- 3. Das vorliegende übereinkommen ist im 
genommen werden. Das· übereinkommen selbst Sinn der Begünstigung der Legitimation zu ver
schafft also die Möglichkeit des unmittelbaren stehen. Dies soll nicht durch die Schaffung eines 
Verkehres. Ob das in österreich dann in seinen einheitlichen Gesetzes bewirkt ;werden, wozu 
Mitteilungen ins Ausland tatsächlich so gehand- bei der Verschiedenheit der Auffassungen auf 
habt werden soll, ist eine Angelegenheit der familienrechtlichem Gebiet die Zeit noch nicht 
inneren Organisation; eines Durchführungsgeset- reif ist, sondern durch eine wahlweise Anknüp
zes bedarf es hierzu nicht. fung im internationalen Privatrecht, sodaß das 

2. Die Frühjahrstagung des Büros der Inter- der Legitimation jeweils günstigere Recht anzu
nationalen Kommission für das Zivilstandswesen wenden ist. Ein Vorbehalt ist überdies zugun-' 
(CIEC) hat 1967 zur Ausarbeitung eines Vorent- sten derjenigen Bestimmungen gemacht (Art. 5), 
wurfs zu dem vorliegenden übereinkommen die die Legitimation begünstigen. Welcher Staats
einen Arbeitsausschuß eingesetzt. In diesem Aus- angehörigkeit die Beteiligten (Vater, Mutter, 
schuß war auch Österreich vertreten. Im Herbst Kind) sind, ist ebenso gleichgültig wie die Frage, 
1967 ist ein Unterausschuß gebildet worden, dem wo sich der die Legitimation bewirkende Vor
nur noch vier Mitglieder, darunter auch der gang abspielt. So wird also in den Vertragsstaa
österreichische Vertreter, angehört haben. So war ten eine Legitimation auch wirksam sein, die 
österreich an sämtlichen Entwicklungsstufen des sich in einem beliebigen Nichtvertragsstaat zuge
übereinkommens, des dem übereinkommen bei- tragen hat und bei der die Beteiligten nicht 
geschlossenen Formblatts und des· amtlichen Angehörige der Vertragsstaaten sind. Auf diese 
Berichtes beteiligt. I Weise kann das übereinkommen innerhalb ihrer 
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14 1067 der Beilagen 

Hoheitsgebiete eine weit über den Bereich der 
Vertragsstaaten hinausgehende Bedeutung erlan
gen. 

Daneben regelt das Übereinkommen - und 
damit bewegt sich die Internationale Kommission 
für das Zivilstandswesen auf ihrem ureigenen 
Gebiet - die pflicht der Standesbeamten der Ver
tragsstaaten zur Eintragung der Legitimation in 
ihre Personenstandsbücher und die Art und 
Weise, wie die Geburtsurkunden legitimierter 
Kinder zu verfassen sind. 

11. Besonderer Teil 

Zum Art. 1 

Diese Bestimmung legt den Anwendungs
bereich des übereinkommens fest, schafft eine 
Rechtsanwendungsregel und verpflichtet die Ver
tragsstaaten zu der Anerkennung der Legitima
tion, die einem der in Betracht kommenden 
Rechte entspricht. 

Im Anwendungsbereich bezieht sich das über
einkommen nur auf solche Legitimationen eines 
unehelichen Kindes, die durch die Heirat seiner 
Eltern bewirkt werden. Andere Formen der 
Legitimation, die nicht in Verbindung mit einer 
Ehe stehen, werden nicht erfaßt, weil diese ande
ren Legitimationen vielfach Ausfluß eines Gna
denaktes, besonders des Staatsoberhauptes, sind, 
wie etwa auch in österreich, und daher eine Ver
einheitlichung der Rechtsanwendungsregeln nur 
schwer gefunden werden kann. 

Die Legitimation, die das Übereinkommen im 
Auge hat, muß daher mit einer Eheschließung 
der Eltern des Kindes im Zusammenhang stehen, 
ohne daß es notwendig wäre, daß die Eheschlie
ßung selbst unmittelbar die Legitimation bewirkt. 
Manche Rechtsordnungen - wie etwa die fran
zösische - sehen nämlich zur Wirksamkeit einer 
Legitimation durch nachfolgende Ehe eine rechts
gestaltende gerichtliche Feststellung vor. Dies gilt 
nicht für österreich: zwar ist auch hier eine Fest
stellung darüber Zu treffen, daß ein Kind durch 
die Heirat seiner Eltern die Rechtsstellung eines 
ehelichen Kindes erlangt hat (§ 31 PStG), doch 
hat dies Bedeutung nur für die Eintragung in 
die Personenstandsbücher ; die Wirksamkeit der 
kraft Gesetzes durch die Eheschließung eintre
tenden Legitimation wird dadurch nicht berührt. 

Da der Art. 1 nicht von der Eheschließung, 
sondern von der "Ehe" spricht, werden auch die 
Fälle erfaßt, in denen nach dem bisher anzu
wendenden Recht eine Legitimation nicht ein
getreten ist, diese aber nach dem Inkrafttreten 
des Übereinkommens nach dem weiteren anzu
wendenden Recht Platz greifen wird. In diesem 
Fall wird die Legitimation von dem Zeitpunkt 
des Inkrafttretens des übereinkommens. wirksam 
werden. Es muß sich nur jeweils um ein Kind 

handeln, das vor der Eheschließung zur Welt 
gekommen ist. Das kommt in der deutschen 
Übersetzung deutlicher zum Ausdruck, indem 
von einem "vorehelichen" Kind gesprochen wird. 

In manchen Ländern - so auc..1-t in Öster
reich - ist heute nur das Heimatrecht des Ehe
manns der Mutter auf die Legitimation anzuwen
den; freilich unter Einschluß der Kollisionsnor
men, sodaß eine allfällige Weiterverweisung oder 
Rückverweisung stattfinden bnn. Das Überein
kommen stellt wahlweise auf das Heimatrecht 
des Vater oder der Mutter ab, um die Möglich
keit der Legitimation zum Vorteil des Kindes zu 
vergrößern. Eine Weiterverweisung oder Rück
verweisung wird durch die ausdrückliche Beru
fung nur des innerstaatlichen Rechtes ausgeschlos
sen. Dies wird jedoch gegenüber dem § 13 der 
4. DVOEheG keine einschränkende Bedeutung 
haben, weil eine andere Rechtsordnung als das 
Heimatrecht des Vaters oder das der Mutter 
kaum in Betracht kommen wird. Daß das Kind 
eine andere Staatsangehörigkeit hat als sein Vater 
oder seine Mutter, ist unwahrscheinlich, noch 
unwahrscheinlicher ist in diesem Fall, daß eines 
der beiden genannten Rechte auf das Heimat
recht des Kindes verweisen würde. 

In dem vorliegenden amtlichen Bericht zum 
übereinkommen wird gesagt, daß aus dem Art. 1 
abzuleiten sei, die Verweisungsnorm umfasse auch 
die Vorfragen, so besonders die Vorfrage nach 
dem Zustandekommen der Ehe. Dies läßt sich 
jedoch aus dem Wortlaut des Art. 1 schon des
halb nicht ableiten, weil eine Vorfrage doch 
niemals nur nach einem innerstaatlichen Recht 
beurteilt werden kann. Dies hat man bei der 
Verfassung des Berichtes schließlich· auch einge
sehen und deshalb beigefügt, daß für die Vor
fragen das "innerstaatliche" Recht in einem 
weiten Sinn, nämlich unter Einschluß des Kol
lisionsrechts, verstanden werden müsse. Es ist 
das ein Wunsch, der aber durch den Wortlaut 
des Art. 1 in keiner Weise gedeckt ist. Es ist 
also durchaus möglich, daß die Vorfragen geson
dert angeknüpft werden. 

turn Art. 2 

Der Art. 2 sieht vier Möglichkeiten von Vor
behalten vor. Sie erlauben den Vertragsstaaten, 
den Anwendungsbereich des Übereinkommens 
dort einzuschränken, wo solche Grundsätze ihres 
innerstaatlichen Rechtes betroffen werden, die 
an die öffentliche Ordnung rühren. 

Österreich hat von den Vorbehalten des Abs. 1 
Buchstabe a, bund c Gebrauch gemacht. Was 
den zuerst genannten Vorbehalt betrifft, so ge
hört die Feststellung der wahren Abstammung 
nach der Auffassung des österreichischen Rechtes 
zu den Grundrechten. Die in manchen romani
schen Rechtsordnungen vorgesehene Moglichkeit, 
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1067 der Beilagen 15 

daß der Ehemann der Mutter deren \lneheliches 
Kind als das seine anerkennt, obwohl er es ein
deutig nicht gezeugt hat, ist dem österreichischen 
Recht ganz und gar fremd. Es sei daran erinnert, 
daß sich in der Vergangenheit solche. Fälle ereig
net haben (die österreichische Mutter heiratet 
einen Franzosen),' obwohl das Anerkenntnis der 
Vaterschaft des österreichischen Erzeugers vor
gelegen hatte. 

Aber auch die Vorbehalte unter den Buch
staben bund c schienen notwendig, um eine ge
sonderte Anknüpfung der Vorfrage 'nach dem 
Zustandekommen der Ehe in den von den beiden 
Buchstaben betroffenen Fällen zu wahren. Wenn 
also etwa auf österreichischem Boden zwei Grie
chen nur vor dem Popen eine Ehe schließen, 
nicht aber vor dem Standesamt, so soll auch die 
Legitimation nicht anerkannt werden müssen, 
weil ja nach österreichischem Recht in diesem Fall 
eine Ehe nicht zustande gekommen ist. Soweit es 
sich um eine bloß nichtige Ehe handelt, von der 
in den beiden Buchstaben die Rede ist, geht der 
Vorbehalt schon wegen des Abs. 1 ins Leere, weil 
ja auch die nichtige Ehe nach österreichisehern 
Recht legitimierende Wirkung verleiht; von der 
Namens- und der Staatsangehörigkeitsehe braucht 
hier nicht gesprochen zu werden, weil die 
Schlechterstellung der Kinder aus solchen Ehen 
im Zug der Neuordnung des Familienrechts be
seitigt werden wird .. 

Daß die übersetzung inden Buchstaben bund 
c von einer nicht zustande gekommenen und 
einer nichtigen Ehe spricht, obwohl der franzö
sische Wortlaut nur den Ausdruck "validiteC< ge
braucht, hat seinen Grund darin, daß man in den 
romanischen Rechten einen Unterschied zwischen 
dem Nichtzustandekommen einer Ehe und einer 
nichtigen Ehe nicht kennt; die Ehe kommt ~iel
mehr immer zustande, nur kann sie mit ver
schiedenen Nichtigkeitsgründen behaftet sein. 

Zum Art. 3 

Der Art. 3 ist eine notwendige Ergänzung des 
Art. 2. Es ist schon oben hervorgehoben worden, 
daß die im Art. 2 genannten Vorbehalte die 
öffentliche Ordnung in den einzelnen Vertrags
staaten berühren; es handelt sich also um beson
ders hervorgehobene Fälle des "ordre public". 
Daraus ergibt sich, daß der Anwendungsbereich 
des übereinkommens nur aus ganz schwerwiegen
den Gründen eingeschränkt werden soll. Eine 
Verweigerung der Anerkennung der Legitimation 
aus anderen Gründen ist daher nicht zulässig, 
auch nicht aus solchen, die unter dem Deckmantel 
der öffentlichen Ordnung aufträten. 

Zum Art. 4 

Auch dieser Artikel steht mit dem· Art. 2. in 
einem engen Zusammenhang. Hierdurch soll die 
Begünstigung der Legitimation weiter gefördert 

werden, indem die auf Grund der Vorbehalte 
ergehenden Entscheidungen außerhalb des ent
scheidenden Vertragsstaates für nicht wirksam 
erklärt werden; das wird besonders dann eine 
Rolle spielen, wenn es sich um ein Kind aus 
einem EhebruCh handelt, das nach gewissen 
romanischen Rechtsordnungen nicht legitimiert 
werden kann. Die Bestimmung ist zwingend; sie 
erlaubt also den Vertragsstaaten nicht, solche 
Entscheidungen auf Grund ihres innerstaatlichen 
Rechtes doch anzuerkennen. 

Zum Art. 5 

Wie schon im allgemeinen Teil ausgeführt wor
den ist, soll das übereinkommen in den Ver
tragsstaaten einheitliche Rechtsanwendungsregeln 
für die Legitimation überhaupt schaffen, damit 
nicht in einem Vertragsstaat für diese familien
rechtliche Einrichtung verschiedene Verweisungs
normen gelten, je nachdem die Legitimation, sei 
es durch die Staatsangehörigkeit der Beteiligten 
oder ihren Wohnsitz, sei es durch den Ort, an 
dem sich die Legitimation vollzieht, eine Nahe
beziehung zu einem Vertragsstaat hat oder nicht. 
Das lnkrafttreten des übereinkommens für 
Österreich würde also nach sich ziehen, daß der 
§ 13 der 4. DVOEheG, soweit es sich um die 
Legitimation durch nachfolgende Ehe handelt, 
verdrängt wird. 

Zum Art. 6 

Mit diesem Artikel beginnen die technischen 
Regeln. 

Der Abs. 1 wendet sich unmittelbar an den 
Standesbeamten und verpflichtet ihn, die Legi
timation in 'seinen Personenstands büchern zu ver
merken, wenn er die Geburt des in seineriJ. Land 
geborenen Kindes eingetragen oder die in einem 
anderen Land beurkundete Geburt übertragen 
hat. 

Der Abs. 2 verbietet ein beson4eres Exequa
tur- oder Deliberationsverfahren, Der Standes
beamte hat vielmehr grundsätzlich selbst zu ent
scheiden, ob die Legitimation wirksam ist. Aller
dings wird auch. auf die rechtliche Lage in Öster
reiCl.~ und in der Bundesrepublik Deutschland 
Rücksicht genommen, wonach der Setzung eines 
Randvermerks .. eine Feststellung des Gerichtes 
vorauszugehen hat ("die Behörde, anderen Ent
scheidung er gebunden ist"). Diese Feststellung 
hat mit einem Exequatur- oder Deliberations
verfahren nichts zu tun. 

Zum Art. 7 

Obgleich schon der Art. 6 nicht mehr zu den 
international-privatrechtlichen Bestimmungen ge
hört; er vielmehr die. technischen· Regeln ein
leitet, läßt das übereinkommen doch erst mit 
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dem Art. 7 einen neuen Abschnitt beginnen. Das 
ist aus der Anordnung des Art. 13, der es den 
Vertragsstaaten ermöglicht, den ersten Abschnitt 
nicht anzunehmen, zu verstehen; zu den dabei 
notwendigerweise zu übernehmenden Bestim
mungen soll aber der Art. 6 gehören. 

Der Art. 7 gewährleistet die Eintragung der 
Legitimation, wenn die Eheschließung in einem 
Vertragsstaat stattgefunden hat und die' Geburt 
des Kindes in einem anderen Vertragsstaat be
urkundet ist. Hierzu dient eine Verständigungs
pflicht der beteiligten Standesbeamten. Sie ist mit 
einem mehrsprachigen Formblatt zu vollziehen, 
von dem ein Muster dem übereinkommen bei
gefügt ist. Im amtlichen Bericht der Internationa
len Kommission für das Zivilstandswesen zum 
übereinkommen heißt es, daß es jedem Ver
tragsstaat fr'eistehe, den sieben Sprachen der 
Internationalen Kommission weitere hinzuzufü
gen. Dabei hat de~ Standesbeamte, vor dem die 
Ehe ges.chlossen wird, nicht zu prüfen, ob eine 
Legitimation eingetreten ist:' dies obliegt nur dem 
Standesbeamten des Geburtenbuchs (seiner über
geordneten Behörde); durch den eigentümlichen 
Wortlaut des Art. 7 Abs. 1 ist sichergestellt, daß 
der Eheschließungsstandesbeamte ohne Prüfung 
immer schon dann die Mitteilung zu machen hat, 
wenn die Eheleute - von ihm ausdrücklich be
fragt oder freiwillig, je nachdem,' wie es' die 
innerstaatliche Rechtsordnung vorsieht - erklä
ren, ein oder mehrere gemeinsame Kinder zu 
haben. 

Der letzte Satz des Abs. 1 bezieht sich, wie zur 
Vermeidung von Mißverständnissen noch einmal 
festgehalten werden soll, nicht auf Osterreich, 
sondern auf Staaten, nach deren Rechtsordnung 
die Wirksamkeit einer Legitimation durch nach-, 
folgende Ehe von einer rechtsbegründenden ge
richtlichen Feststellung abhängt. 

Zum Art. 8 

Der Art. 8 sagt für Osterreich nichts Neues. 
Aus der Geburtsurkunde des Kindes darf man 
nicht ersehen, daß dieses schon vor der Ehe ge
boren worden ist. Das entspricht dem geltenden 
österreichismen Remt (§ 65 PStG). 

Zum Art. 9 

So wie smon den ersten Satz des Art. 5 könnte 
man den Art. 9 für überflüssig eramten, weil 
das übereinkommen ja keine Einsmränkung 
macht. Zweifel wären immerhin möglim, indem 
man sich auf den Standpunkt stellen könnte, ein 
internationaler Vertrag könne sich, wenn nimt 
anderes ausgesagt wird, nur auf die Angehörigen 
der Vertragsstaaten beziehen. Um diese Zweifel 
auszuschalten, hat man die ausdrüddime Aussage 
des Art. 9 gemamt. 

Zu den Art. 10 bis, 17 

Der Art. 10 erklärt in seinem Abs. '1 den Be
griff des Heimatrechts einer Person. D~s bedarf 
einer Erklärung nur, soweit es sich um Flücht
linge oder Staatenlose handelt. Bei den' Flücht
lingen ist kei)1e Einschränkung gemacht: ob es 
sich also um einen Flüchtling im Sinn von inter
nationalen Verträgen oder nach innerstaatlichen 
Vorsmriften handelt, ebenso um einen Flümt
ling, dem bloß Asylrecht gewährt wird, ohne daß 
sich dies auf bestimmte rechtliche Vorschriften 
stützt, ist gleichgültig. Für alle .diese Flüchtlinge 
ist ,ebenso wie für die Staatenlosen das Personal-
statut maßgebend. ' 

Dort, wo das übereinkommen nicht vom 
Heimatremt, sondern von der Staatsangehörig~ 
keit redet, sind nach Abs. 2 die Flüchtlinge und 
Staatenlosen, deren Personals'tatut das Recht 
eines bestimmten Staates ist, den Staatsangehöri
gen dieses Staates' gleimgestellt. 

Der Art. 11, sieht vor, daß die einzelnen Ver
tragsstaaten' ein:e entspremende Notifikation ,an 
den Schweizerischen Bundesrat richten, sobald das 
in verfassungsrechdimer Hinsicht vorgesehene 
Verfahrenabgesmlossen ist. 

Gemäß dem Art. 12 tritt das übereinkommen 
am dreißigsten Tag nach Hinterlegung der zwei-, 
ten Notifikation in Kraft., Für die Vertragsstaa
ten, die die im Art. 11 vorgesehene Notifikation 
nam diesem Zeitpunkt durmführen, wird das 
übereinkommen am dreißigsten Tag nam Hinter
legung der betreffenden Notifikation wirksam. 

Der Art. 13 sieht vor, daß ein Staat anläßlich 
der Unterzeimnung, der Notifikation oder des 
Beitritts erklären kann, Abschnitt I des überein
kommens nicht anzuwenden. Eine derartige Er
klärung' kann jederzeit zu einem späteren Zeit
punkt durch den betreffenden Staat widerrufen 
werden. 

Gemäß dem Art. 14 können die im Art. 2 
vorgesehenen Vorbehalte jederzeit entweder zur 
Gänze oder teilweise zurückgenommen werden. 
Hierfür ist eine entsprechende Notifikation an 
den Schweizerischen Bundesrat erforderlich. 

Der Art. 16 regelt die Möglimkeit eines Bei
tritts zum übereinkommen. Im Fall der Hin
terlegung einer Beitrittsurkunde tritt das über
einkommen für den beitretenden Staat am 
dreißigsten Tag nam Hinterlegung dieser Ur
kunde in Kraft, Eine Beitrittsurkunde kann je
doch erst hinterlegt werden,namdem das über
einkommen in Kraft getreten istr 

! 

Der Art. 17 enthält ein Kündigungsrecht 
der Vertragsstaaten. Dieses Kündigungsrecht kann 
erst nam Ablauf eines Jahres, gerechnet vom Tag 
der im Art. 11 vorgesehenen Notifikation oder 
des Beitritts, ausgeübt werden. 
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